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§ 1 Geltung  
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 
Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Kunden (nachfolgend „Kunde“ genannt) über die von uns angebote-
nen Waren schließen.  
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss  
(1) In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und Preisangaben sind freibleibend und un-
verbindlich.  
(2) Der Kunde ist an eine von ihm unterzeichnete und von uns noch nicht angenommene Bestellung 14 Kalendertage nach 
Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der 
Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme dem Kunden zugeht. Als Annahme gilt auch die Zusendung der bestellten 
Ware.  
§ 3 Preise und Zahlung  
(1) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.  
(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise bei Abholung ab unserem Lager, ausschließ-
lich Verpackung.  
(3) Zahlungen können nur in unseren Geschäftsräumen oder durch Überweisung auf ein von uns angegebenes Bankkonto 
erfolgen. Die Annahme von Schecks erfolgt nur erfüllungshalber.  
(4) Der Kunde darf nur dann eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche aufrechnen, wenn die Gegenansprüche unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Zurückbehaltung ist der Kunde auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Ver-
tragsverhältnis berechtigt.  
§ 4 Lieferung und Lieferzeit  
Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der Kunde eine angemessene Nachfrist zu setzen, die in 
keinem Fall zwei Wochen unterschreiten darf.  
§ 4 Selbstbelieferungsvorbehalt 
Wir sind zum Rücktritt berechtigt, wenn wir trotz eines entsprechend abgeschlossenen Deckungsgeschäfts aus von uns nicht 
zu vertretenden Gründen von unserem Zulieferer nicht beliefert werden. Wir werden den Kunden unverzüglich über die Unver-
fügbarkeit der Ware informieren und ihm ggf. bereits geleistete Zahlungen erstatten.  
§ 5 Gewährleistung  
(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte, Schadensersatzansprüche jedoch nur nach 
Maßgabe von § 7, zu, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  
(2) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind ausgeschlossen, 
wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware anzeigt.  
(3) Ist die von uns gebraucht gelieferte Ware mangelhaft, verjähren Mängelansprüche in einem Jahr ab Übergabe der Ware 
an den Kunden. Abweichend hiervor verjähren die in § 7 genannten Schadensersatzansprüche in der gesetzlichen Frist. 
§ 7 Haftung 
Die folgenden Haftungsbeschränkungen gelten für jede Haftung auf Schadensersatz, unabhängig von ihrem Rechtsgrund:  
(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen, d.h. eine 
Vertragspflicht, die den typischen Vertragszweck prägt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Soweit uns einfach fahr-
lässiges Verhalten zur Last fällt, haften wir allerdings nur für den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Diese 
Haftungsbeschränkung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden gilt gegenüber Unternehmern auch, 
wenn uns grob fahrlässiges Verhalten zur Last fällt. 
(2) Für alle übrigen Pflichtverletzungen haften wir nur, wenn ein Schaden durch einen unserer gesetzlichen Vertreter oder 
durch einen unserer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. Ist der Kunde Unternehmenr, 
haften wir dafür nur, wenn der Schaden durch einen unserer gesetzlichen Vertreter oder durch einen unserer leitendenden 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist; in diesem Fall haften wir nur für den typischerweise 
eintretenden vorhersehbaren Schaden, wenn der Schaden nicht vorsätzlich verursacht worden ist.   
(3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für unsere Haftung aufgrund einer übernommenen Garantie,  
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.  
§ 8 Eigentumsvorbehalt  
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware vor. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf der 
Der Kunde darf die Ware (nachfolgend: „Vorbehaltsware“) nicht veräußern oder sonst über das Eigentum hieran verfügen.  
(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher – auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum 
hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.  
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware 
herauszuverlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten sind.  
 

  

 

 


